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Reglement überdie Kapitalanlagen Pensionskasse des Schweizerischen Bauernverbandes

Grundsätze

Art.1 Grundlagen

1. Das vorliegende Reglementstützt sich auf folgende gesetzliche Grundlagen

= Das Bundesgesetz überdie berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVG)

= Die Verordnung zum BVG, insbesondere BVV 2.

Art. 2 Zweck

1. Das Reglementlegt die Grundsätze, Richtlinien, Aufgaben und Kompetenzenfest, die bei der Be-

wirtschaftung des Vermögens der PK SBV zu beachtensind.

Art. 3 Ziele

1. Bei der Vermégensbewirtschaftung sind ausschliesslich die finanziellen Interessen der Versicherten

massgebend.

2. Mit der Vermögensbewirtschaftungist das finanzielle Gleichgewicht der PK SBV dauerhaft sicherzu-

stellen.

3. Das Vermögenist so zu bewirtschaften, dass

= die versprochenenLeistungen termingerecht ausgerichtet werden können.

= der Risikofähigkeit Rechnung getragen und damitdie Sicherheit der Erfüllung der Vorsorgezwe-

cke gewährleistet wird.

= im RahmenderRisikofähigkeit die Gesamtrendite (laufenderErtrag plus Wertveränderung)opti-

miert wird.

Art. 4 Risikofähigkeit

1. Die Risikofähigkeit der PK SBV ist abhängig von derfinanziellen Lage sowie von der Struktur und Ent-

wicklung des Versichertenbestandes.

2. Die Risikofähigkeit wird durch die PK SBV unter Beizug des PK-Experten regelmässig überprüft.

Art. 5 Vermögensanlagen

1. Die Vermögensanlagen

= werden auf verschiedene Anlagekategorien, Währungen, Märkte und Sektoren verteilt (Diversi-

fikation).

= erfolgen in Anlagen, die eine marktkonforme Rendite abwerfen.

= erfolgen schwergewichtig in liquiden, gut handelbaren Anlagen mit hoher Qualität.
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Reglementüber die Kapitalanlagen Pensionskasse des Schweizerischen Bauernverbandes

Allgemeine Anlagerichtlinien

Art.

1.

Art.

6 Gesetzliche Vorschriften

Sämtliche gesetzlichen Anlagevorschriften und Bestimmungen, insbesonderediejenigen des BVG,

der BVV 2 sowie die Weisungender Aufsichtsbehördesind einzuhalten.

Allfällige Erweiterungen der Anlagemöglichkeiten gemäss BVV 2 sind durch den Stiftungsrat im Rah-

meneinerlangfristigen Anlagestrategie festzulegen. Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen

ist im AnhangderJahresrechnungschlüssig darzulegen.

7 Anlagestrategie

Das Anlagereglement wird durch eine langfristig anzustrebende Vermögensstruktur konkretisiert

(Anlagestrategie).

Beim Festlegen der strategischen Vermögensstruktur werden die Risikofähigkeit der PK SBV sowie

die langfristigen Rendite- und Risikoeigenschaften der verschiedenen Anlagekategorien berücksich-

tigt.

Die strategische Vermögensstruktur ist periodisch oder wenn ausserordentliche Ereignisse es erfor-

dern zu überprüfen und wennnötig, insbesondere bei ÄnderungderRisikofähigkeit, anzupassen.

Dabei wird auch festgelegt, welche Schwankungsreserven die PK SBV zur Abfederungvon Kursein-

brüchen auf ihren Vermögensanlagenanstrebt. Die gültige strategische Anlagestrukturist im An-

hang 1 aufgeführt. Der Zielwert und die Bandbreite beziehensich immer auf Marktwerte.

Grundsätzlich wird eine risikooptimierte, breit diversifizierte und damit eine sogenannte«effizi-

ente» Anlagepolitik verfolgt.

Die Umsetzungder Anlagestrategie erfolgt durch externe Vermögensverwalter.

Die aktuelle Anlagestruktur soll periodisch und unter Beachtung von taktischen Anlageopportunitä-

ten dem Zielwert angepasst werden.Für die taktische Allokation des Vermögensinnerhalb der

Bandbreitenist der Anlageausschuss zuständig. Er orientiert sich dabei an der Risikofähigkeit der PK

SBV.

Vorschriften und Richtlinien zu den einzelnen Anlagekategorien werden in Anhängendefiniert.

Die Anlageresultate werden laufend beurteilt, basierend auf einem Reportingkonzept, das zeitnahe,

aussagekräftige und stufengerechte Information liefert.

Die Bewertungder Anlagen erfolgt gemäss den Fachempfehlungenzur Rechnungslegungfür die

Personalvorsorgeeinrichtungen (Swiss GAAP FER 26).
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Reglementüberdie Kapitalanlagen Pensionskasse des Schweizerischen Bauernverbandes

Anlageorganisation, Aufgaben und Kompetenzen

Art.

1.

Art.

Art.

8 Anlageorganisation

Die Führungsorganisation im Bereich der Vermögensbewirtschaftung der PK SBV umfasst folgende

Gremien

1. Stiftungsrat

2. Anlageausschuss

3. Geschäftsstelle (Geschäftsführer)

4 . Vermögensverwalter

9 Stiftungsrat

DerStiftungsrat ist das oberste Entscheidungs- und Aufsichtsorgan für die Vermögensanlagen und

trägt damit auch die Gesamtverantwortungfür die Bewirtschaftung des Vermögens. Er überträgt im

Rahmendieses Reglements bestimmte Aufgaben im Bereich der Vermögensbewirtschaftung an den

Anlageausschuss und die Geschäftsstelle.

Dem Stiftungsrat obliegen folgende Hauptaufgaben und Kompetenzen:

a) legt die Grundsätze und Ziele, die Organisation und das Verfahren für die Vermögensanlage im

Rahmendergesetzlichen Vorschriften fest.

b) genehmigt das Anlagereglement und Anlagestrategie und die dazugehörenden Anhänge.

c) kann weitere Richtlinien über die Bewirtschaftung einzelner Anlagekategorien erlassen.

d) überwacht die ordnungsgemässe Umsetzungderlangfristigen Anlagestrategie und die Einhal-

tung der gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften.

e) ernennt die Mitglieder des Anlageausschusses.

f) bestimmt in Abhängigkeit von der Anlagestrategie über die Zielgrösse der Schwankungsreser-

ven.

10 Anlageausschuss

Der Anlageausschuss besteht aus dem Geschäftsführer der PK SBV sowie Stiftungsratsmitgliedern.

DerStiftungsratist vertreten durch den Präsidenten, den Vizepräsidenten sowie 2 weiteren Mitglie-

dern desStiftungsrates, wobei er paritätisch vertreten sein muss. Bei Bedarf können externe Anla-

geexperten (mit beratender Stimme) hinzugezogen werden.

Dem Anlageausschuss obliegen folgende Hauptaufgaben und Kompetenzen:

a) ist verantwortlich für die Umsetzungder vom Stiftungsrat festgelegten Anlagestrategie und ge-

währleistet die Einhaltung des Anlagereglementes.

b) verabschiedet die Entscheidungsgrundlagenfür die Festlegung oder Änderung des Anlageregle-

mentes und der mitgeltenden Anhänge.

c) beantragt dem Stiftungsrat Modifikationen derlangfristigen Anlagestrategie.

d) entscheidet überzeitlich limitierte Abweichungen gegenüberdertaktischen Bandbreite.

e) kann aktiv im Rahmender Bandbreiten von derZielstrategie abweichen, wenn damit das Ren-

dite-/Risikoverhältnis voraussichtlich optimiert werden kann(taktische Allokation).
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Reglementüber die Kapitalanlagen

Art.

1.

Art.

11 Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle ist verantwortlich für die Planung der Anlagestrategie, die Umsetzung und Über-

wachungder Anlagetätigkeit.

Der Geschäftsstelle obliegen folgende Hauptaufgaben und Kompetenzen:

a) trägt die Verantwortungfür die Planungsprozesse und unterbreitet dem zuständigen Gremium

Vorschläge bezüglich Anlagereglement(inkl. Anhänge).

b) stellt sicher, dass bei der Anlagetätigkeit die gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften

und Vorgabeneingehalten werden.

c) stellt die Berichterstattung über die Anlagetätigkeit und die Einhaltungder gesetzlichen und reg-

lementarischen Vorschriften sicher und orientiert den Anlageausschuss über die Umsetzung.

d) unterstützt den Stiftungsrat und den Anlageausschussbei der Entscheidungsfindungbezüglich

Anlagestrategie und der Überwachungder Anlageprozesse.

e) ist verantwortlich für die Liquiditätsplanung und -kontrolle undstellt die jederzeitige Zahlungsfä-

higkeit der PK SBV sicher.

f) stellt die Dokumentation des Anlageausschussessicher.

g) bereitet zusammen mit dem entsprechendenPräsidentendie Sitzungen desStiftungsrates und

des Anlageausschussesvor.

h) verlangt von den Personen undInstitutionen, die mit der Anlage und Verwaltung von Vermögen

betrautsind, jährlich eine schriftliche Erklärung betreffend die Integrität und Loyalität (Art. 48 h

— 48 |) und erstattet dem Stiftungsrat Bericht.

i) ist verantwortlich für die Führung der Wertschriftenbuchhaltung.

12 _Vermögensverwalter

Mit der Vermögensverwaltung dürfen nur Personen und Institutionen betraut werden,die die An-

forderungen gemäss Art. 48 h-48 | BVV 2 erfüllen. Es werden nur Banken und Finanzunternehmen

eingesetzt, die einem einschlägigen Finanzmarktgesetz oder Aufsichtsgesetz in der Schweiz oder im

Ausland unterstehen(Art. 48 f Abs. 4 BVV 2).
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Reglementüber die Kapitalanlagen

Investmentcontrolling und Berichterstattung

Art.13 Grundsätze

1. Die Anlagen und deren Bewirtschaftungsind laufend zu überwachen und überdie Kontrollenist pe-

riodisch und stufengerechtschriftlich Bericht zu erstatten.

Die Berichterstattung hatsicherzustellen, dass die verantwortlichen Organe über aussagekräftige

Informationen verfügen, die ihnen die Wahrnehmungender zugeordneten Führungsverantwortung

ermöglicht.

Art.14  Informationskonzept
 

Wann |Wer Für wen Was
 

Monat- |Vermögensverwalter |Geschäftsstelle/ |Performance-Reporting des Vermögensverwalters

lich Anlageausschuss

 

Quar- Geschäftsstelle Stiftungsrat / - Performance-Reporting des Vermögensverwalters

tals- Anlageausschuss |- Übersicht Vermögensanlage nach Anlagekategorien

weise - Anteil effektiv

- Vergleich zu definierten Bandbreiten

- Übersicht Anlagekategorie Immobilien       
Besondere Bestimmungen

Art.15 Wahrnehmungder Aktionärsrechte

Die Stimm- und Wahlrechteder von der PK SBV direkt gehaltenen Aktien von Schweizer Gesellschaf-

ten, die in der Schweiz oder im Ausland kotiert sind, werden systematisch im Interesse der Versicher-

ten ausgeübt. Bei ausländischen Gesellschaften werden die Stimm- und Wahlrechte in der Regel

nicht ausgeübt..

1. Für die Beurteilung der Anträge orientiert sich die PK SBV am langfristigen Interesse der Aktionäre.

Im Zentrum steht dabei das dauernde Gedeihender Vorsorgeeinrichtung. Die PK SBV orientiert sich

bei der WahrnehmungderStimmrechte an den Grundsätzen: Rendite, Sicherheit, Liquidität und

Nachhaltigkeit (Art. 71 BVG: Grundsätze der Vermögensbewirtschaftung).

2. DerStiftungsrat beschliesst das Vorgehen zur WahrnehmungderStimmrechte und definiert die

konkrete Stimmrechtsausübung. Auf eine direkte Präsenz an den Generalversammlungenwird in

der Regel verzichtet. Zur konkreten Stimmrechtausübung könnendie Dienste unabhängiger Stimm-

rechtsberater in Anspruch genommenwerden.

3. Das Stimmverhalten wird einmal jährlich in einem zusammenfassendenBericht gegenüber den Ver-

sicherten offengelegt. Ablehnungen oder Enthaltungen werdendetailliert erwähnt. Im Anhang der

jährlichen Berichterstattung wird ein Hinweis auf Datum und Ort der Offenlegung angebracht.

Art.16 Anlagen beim Arbeitgeber

1. Anlagen beim Arbeitgeber sind im RahmenderVorschriften des BVG zulässig.

Art.17__ Wertschriftenleihe

1. Wertschriftenleihe (Securities Lending) ist grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmensind vom Anla-

geausschuss zu bewilligen.
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Reglement über die Kapitalanlagen Pensionskasse des Schweizerischen Bauernverbandes

Art.

1.

Art.

Art.

Art.

18 Integrität der Verantwortlichen

Die mit der Geschäftsführung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen müs-

sen einen guten Ruf geniessen und Gewährfür eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten.

19 Loyalität in der Vermögensverwaltung

Personen und Institutionen, die mit der Anlage und Verwaltung des Vermögensbetrautsind, dürfen

Eigengeschäfte tätigen, sofern diese im gesetzlich erlaubten Rahmensind.Es ist ausdrücklich verbo-

ten:

a) einen relevanten Informationsvorsprungzur Erlangung eines Vermögensvorteils auszunutzen

(Insider-Trading).

b) Die Kenntnis von Aufträgen der PK SBV zur vorgängigen, parallelen oder unmittelbar danach an-

schliessenden Durchführung vongleichlaufenden Eigengeschäften (Front/ Parallel / After Run-

ning) auszunützen.

c) in einem Titel oderin einer Anlage zu handeln, solange die PK SBV mit diesem Titel oder dieser

Anlage handelt und sofern der Einrichtung daraus ein Nachteil entstehen kann; dem Handel

gleichgestellt ist die Teilnahme an solchen Geschäften in anderer Form.

d) Depots der PK SBV ohneeinenin derenInteresse liegenden wirtschaftlichen Grund umzuschich-

ten.

20 VermeidungvonInteressenkonflikten

Mit der Geschäftsführung oder Vermögensverwaltung betraute externe Personen oderwirtschaft-

lich Berechtigte von mit diesen Aufgaben betrauten Unternehmendürfen nicht im obersten Organ

der Einrichtungvertretensein.

Die von derStiftung abgeschlossenenRechtsgeschäfte müssen marktkonformen Bedingungen ent-

sprechen.

Vermögensverwaltungs-, Versicherungs- und Verwaltungsverträge, welche die Einrichtung zur

Durchführung der beruflichen Vorsorge abschliesst, müssen spätestensfünf Jahre nach Abschluss

ohneNachteile für die Einrichtung aufgelöst werden können.

21 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden

Bei bedeutenden Rechtsgeschäften mit Nahestehenden müssen Konkurrenzofferten eingefordert

werden. Dabei muss über die Vergabe vollständige Transparenz herrschen. Alle mit der Vermögens-

und Immobilienverwaltung zusammenhängendenTätigkeiten gelten als bedeutende Geschäfte.

Als nahestehende Personengelten insbesondere der Ehegatte oder die Ehegattin, der eingetragene

Partner oder die eingetragene Partnerin, der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin und Ver-

wandte bis zum zweiten Grad sowie juristische Personen, an deneneine wirtschaftliche Berechti-

gung besteht.
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Reglement über die Kapitalanlagen Pensionskasse des Schweizerischen Bauernverbandes

Art.

1.

Art.

22 Offenlegung von persönlichen Vermögensvorteilen

Sämtliche Personen, welche in die Vermögensbewirtschaftunginvolviert sind und auf welche das

Bankgesetz nicht anwendbarist, unterstehen derPflicht zur Vertraulichkeit. Damit soll nicht nur den

Bestimmungen vonArt. 48 g — 48 | BVV 2 entsprochen, sondern dokumentiert werden, dass die Ver-

mögensanlagetätigkeit ausschliesslich den Interessen der PK SBV dient. Zudem sind diese Personen

zur Einhaltung der ASIP-Charta verpflichtet.

Personen, die mit der Anlage und Verwaltung von Vorsorgevermögenbetraut sind, müssenihre In-

teressenverbindungenjährlich gegenüber dem obersten Organ offenlegen.

Dazu gehören insbesondere auch wirtschaftliche Berechtigungen an Unternehmen,die in einer Ge-

schäftsbeziehungzur Einrichtung stehen. Beim obersten Organ erfolgt diese Offenlegung gegenüber

der Revisionsstelle.

Die Art und Weise der Entschädigung von Personen, die mit der Anlage und Verwaltung von Vorsor-

gevermögenbetraut sind, muss eindeutig bestimmbar undin einem schriftlichen Vertrag festgehal-

ten sein. Die Vertragspflicht besteht nur, wenneffektiv Entschädigungenausgerichtet werden.Die

betrauten Personen müssen dem obersten Organ jährlich eine schriftliche Erklärung darüber abge-

ben, dass sie sämtliche Vermögensvorteile nach Art. 48 k BVV 2 abgeliefert haben. Nicht offenle-

gungspflichtig sind Bagatell- und übliche Gelegenheitsgeschenkebis zu einem Betrag vontotal

CHF 500 pro Jahr.

23 ~=Retrozessionen

Die erhaltenen Retrozessionen werden der PK SBV vollumfänglich gutgeschrieben.

Schlussbestimmungen

1. Dieses Anlagereglement wurde vom Stiftungsrat an seiner Sitzung vom 28. November 2024 geneh-

migt und tritt per 01. Januar 2025 in Kraft.

Es ersetzt das Reglement vom 01. Januar 2024.

Über Änderungendieses Reglementsist die Aufsichtsbehördezu informieren.

Pensionskasse des

Schweizerischen Bauernverbandes

Für denStiftungsrat:/

Pascal Forrer, Präsident HanspeterFlückiger, Vizepräsident

Brugg, 28. November 2024
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Reglement über die Kapitalanlagen Pensionskasse des Schweizerischen Bauernverbandes

Anhang1: Strategische Vermögensallokation

Definition der Bandbreiten in den einzelnen Anlagekategorien
 

Anlagekategorie Strategische Strategische BVV 2 BVV 2 

Vermögensstruktur Bandbreite Kategorienlimiten Einzellimiten 

Nominalwerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Liquidität 2% 1-10% 10%

Obligationen CHF (Schuldner 8.5% 5-20% 10%

mit Sitz in der Schweiz)

Darlehen 0% 0-10%

Obligationen CHF (Schuldner 8.5% 5-20% 10%

mit Sitz im Ausland)

Obligationen Fremdwährung 8% 0-20% 10%

Grundpfandtitel (Hypotheken) 3% 0-15% 10%

Total Nominalwerte 30%

Sachwerte

Aktien CHF 13% 0-20% 50% 5%

Aktien Fremdwährung 19% 5-30% 5%

Alternative Anlagen 12% 5-20% 15% 5%

Immobilien 26% 15-35% 30 %, davon 5%

max. 1/3 Ausland 

 

 

 

 

 

Total Sachwerte 70 %

Total Vermögenswerte 100 %

Fremdwährungen ohne 30% 30% Währungssicherung       
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Reglementüberdie Kapitalanlagen

Grundsatz Cc.

Zulässig sind Anlagen gemässArt. 53 BVV 2. Erwei-

terungender Anlagemöglichkeiten, von denendie d

PK SBV Gebrauch machenkann,sind zu definieren.

Das Vermögen wird in Anlagen investiert, welche

unter Wahrungeiner angemessenenLiquidität

marktkonforme Anlagerenditenerzielen.

Es ist auf eine angemesseneDiversifikation zu ach-

ten.

Bezüglich der Begrenzungensind Art. 54, 54 a (ein-

zelne Gesellschaftsbeteiligungen) und 54 b (Anla-

gen in einzelne Immobilien und Belehnungen) BVV

2 einzuhalten, sofern in den Anlagerichtlinien keine

verschärften Vorschriften gemacht werden.

Die in Art. 54 Abs. 1 BVV 2 vorgegebene Ober-

grenze in der Höhe von 10 % entfällt bei Forderun-

gen gegenüber Schweizer Kantonalbanken mit un- CG

beschränkter Staatsgarantie. Hier kommtstattdes-

sen ein Satz von 30 % zur Anwendung. d.

Vergleichsindex (Benchmark)

Bei der PK SBV wird bei einer autonomen Vermö-

gensanlage derPictet-Index 2005 25plusals Ver-

gleichsgrösse/Benchmarkfestgelegt.

Wird die Vermögensanlage extern vergeben, wird

das Benchmarking mit diesem Anbieter durch den

Anlageausschussfestgelegt.

Liquidität b.

Sicht- und Zeitgelder in CHF und Fremdwährung

bei Schweizer Banken.

Für Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von über 12

Monatengelten die Ratinganforderungender Obli- c.

gationen.

Obligationen CHF und Fremdwährungen

Qualität und Handelbarkeit: Das Obligationenver-

mögen mussin kotierte und gut handelbare (Aus- e.

nahmen: Kassenobligationen und langfristige Fest-

gelder) Anleihen investiert werden, die beim Er- f.

werb ein Mindestrating von BBB (Standard &

Poor’s), Baa2 (Moody’‘s), BBB (Fitch) oder ein

gleichwertiges Schweizer Kreditrating der ZKB, UBS Br

AG, oder Credit Suisse aufweisen. Ausnahmenbis

max. 5 % sind zulässig, wobei das Mindestrating

BBB/Baa2 nicht unterschritten werdendarf. 8.

a.Anlagestil: Die Mandate könnenaktiv oder passiv

vergeben werden.

Anlageform: Die Anlagen könnenin einzelnenTi-

teln oderin Kollektivanlagen gemäss Art. 56 BVV 2

erfolgen. Bei Kollektivanlagengilt das Rating des

Fonds.

Anlagenin Inflation Linked Bondssind zulässig.

Aktien Schweiz und Ausland

Es ist auf eine ausgewogeneBranchen- und Titeldiver-

sifikation zu achten. Bei Aktien Ausland sind zusätzlich b.

die Regionen (Länder) zu berücksichtigen.

Handelbarkeit: Es sind nur börsenkotierte Titel zu er-

werben.

Pensionskasse des Schweizerischen Bauernverbandes

Anhang2: Anlageinstrumente und Anlagerichtlinien

Anlageform: Einzelanlagen und kollektive Anlagen ge-

mäss Art. 56 BVV 2 sind zulässig.

Der Anteil am Aktienkapital einer Gesellschaft darf

höchstens 3 % des Aktienkapitals betragen. Ausnah-

men können vom Anlageausschuss genehmigt wer-

den.

In eine einzelne Gesellschaft darf höchstens 4% des

Gesamtvermögensder PK SBV investiert werden.

Immobilien

Immobilien sind strategische Positionen. Es wird

eine langfristige, nachhaltige Wertsteigerung und

eine marktkonforme Rendite angestrebt.

Anlagen in Immobilien können sowohlin Form von

Direktanlagen, wie auch vonKollektivanlagen erfol-

gen.

Die Anlagenin ausländische Immobilien sind nur in

Form von Kollektivanlagen zulässig.

Die weiteren Grundsätze, bezüglich der Anlagenin

Immobilien, könnenin einer Immobilienstrategie

geregelt werden.

Alternative Anlagen

Mit Alternativen Anlagen (Hedge Funds, Commodi-

ties, Private Equity, Mikrofinanz) soll unter Ein-

schränkungdesRisikos eine breitere Diversifizie-

rung desPortfolios erreicht werden.

Alternative Anlagen dürfen nur mittels diversifizier-

ten kollektiven Anlagen (Anlagestiftungen, Anlage-

fonds, ETF, Beteiligungsgesellschaften etc.) vorge-

nommen werden.

Alternative Anlagen dürfen keinerlei Nachschuss-

pflichten unterliegen.

Bei der Evaluation können externe Spezialisten bei-

gezogen werden.

Es ist eine Diversifikation in verschiedene Anlage-

stile vorzunehmen.

Der Anteil an einem einzelnen Fund of Fund darf

10 % des Volumensdieses Funds nicht übersteigen.

Der Einsatz weiterer Alternativer Anlagenist zuläs-

sig. Über den Einsatz entscheidet der Anlageaus-

schuss.

Anlagenin Finanzderivaten

Anlagenin Derivatensind erlaubt, soweitihr Basis-

wert zu den erlaubten Anlageformenzählt. Deri-

vate dienen vorrangig der FeinsteuerungderRisi-

kostruktur der Vermögensanlagen im Hinblick auf

die besonderen Sicherheitsbedürfnisse der Pensi-

onskasse. Dazu zählen insbesonderedie Absiche-

rung von Markt-, Zins- und Währungsrisiken. Der

Einsatz von Derivaten darf zum Ziel der Absiche-

rung, der taktischen Positionierung undderLiquidi-

tätssteuerungerfolgen.

Nicht erlaubt sind Transaktionen mit direkt gehal-

tenen Derivaten (OTC-Geschäfte), Exchange Traded

Derivatives (ETDs), Währungsswaps und Wäh-

rungstermingeschäfte.
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c. Die Bestimmungen vonArt. 56a BVV 2 sind jeder-

zeit vollumfänglich einzuhalten.

Darlehen

a. Guthaben und ungesicherte Anlagen bei den Ar-

beitgebern dürfen nur erfolgen, soweit sie nicht zur

DeckungderFreizügigkeits- und Rentenverpflich-

tungen dienen. Diese dürfen 5 % des Vermögens

gemäss kaufmännischerBilanz nicht übersteigen

(BVV 2, Art. 57).

b. Die Laufzeit der Darlehen beträgt mindestensdrei

und maximal zwanzig Jahre. Die Amortisation hat

jährlich statt zu finden, mindestensin der Höhe des

gewährten Darlehens,dividiert durch die Laufzeit.

c. DerZinssatz liegt mindestens 0.5 % über dem zum

Zeitpunkt des Bezugesgültigen Satz für variable

Neu-Hypotheken der Aargauischen Kantonalbank.

Spätere Anpassungen erfolgen analog der Aargaui-

schen Kantonalbank.DerStiftungsrat beschliesst

jährlich über den Zinssatz.

d. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.In Aus-

nahmefällen, über welche der Geschäftsführerent-

scheidet, kann das Darlehen vorzeitig gekündigt

und zurückbezahlt werden.

11. Spezielle Kompetenzregelungen

10.

a.

Pensionskasse des Schweizerischen Bauernverbandes

Grundpfandtitel (Hypotheken)

Hypothekardarlehensind als Anlagekategorie zuge-

lassen. Die PK SBV gewährtihren Mitgliedern für

selbstgenutztes Wohneigentum (Wohnhäuser und

Stockwerkeigentum) grundpfandgesicherte Darle-

henbis zu einer maximalen Belehnungsgrenze von

65% (1. Hypothek).

Der PK SBV mussbei den Schuldbriefen der erste

Rang eingeräumt werden.

DerZinssatz entspricht mindestens dem bei der PK

SBV angewendetentechnischenZinssatz (Diskont-

satz zur Bewertungder Vorsorgekapitalien und

technischen Rückstellungen sowie der Rechnungs-

zinssatz für die zukünftigen Leistungen). Der Stif-

tungsrat beschliesst jährlich über den Zinssatz.

Verlässt eine versicherte Person die PK SBV, kann

das Hypothekardarlehen gemäss Abs. 3 weiterge-

führt werden.

Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.In Aus-

nahmefällen, über welche der Geschäftsführer ent-

scheidet, kann das Hypothekardarlehenvorzeitig

gekündigt und zurückbezahlt werden

Für einzelne Anlagekategorien gelten folgende zusätzlich speziellen Kompetenzregelungen
 

 

  

Anlage Geschäftsstelle/Liegenschaftsverwaltung Anlageausschuss Stiftungsrat

Wertschriften A E

Festgeld A E

Darlehen

<0.5 Mio. A E |

>0.5 Mio. A A E

Immobilien

Investitionen/Desinvestitionen A A E

Verantwortung Budget Liegenschaften A E |

Unterhalt/Renovationen/Sanierungen

pro Liegenschaft, welche ausserhalb

des Budgetsliegen

< 30'000 E | |

> 30'000 < 250'000 A E |

> 250'000 A A E

Anlagen beim Arbeitgeber A A E    
A= Antrag / E = Entscheid / | = Information
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Anhang3: Bewertungsgrundsätze

1. Es gelten die Bestimmungen vonArt. 48 BVV 2 bzw. 4. Hypotheken und andere Darlehen werden zum

Swiss GAAP FER 26. Nominalwert bewertet, wobeiallfällig notwendige

. ar . . Wertberichtigungen vorgenommen werden müssen.
2. Aktien, Obligationen sowie Anteile von

Kollektivanlagen werden zum Kurswert per Stichtag 5. Die Bewertungvonalternativen Anlagen erfolgt zum

bewertet. Marktwert resp. der letzten vorhandenen Bewertung

Net-Asset-Value (NAV)).
3. Währungen werden zum Kurswert per Stichtag ( )

bewertet. 6. Die Immobilien werden grundsätzlich zum Ertragswert

bewertet.

Anhang 4: Wertschwankungsreserven

Wertschwankungsreserven dienen dazu, Kursschwankungen auf Anlagen auffangen zu können. Die notwendige

Zielgrösse der Wertschwankungsreserve basiert auf finanzökonomischen Überlegungen. Dabei wird in Abhängigkeit

der Rendite- und Risikoeigenschaften der Anlagekategorien der Anlagestrategie, der geforderten Mindestrendite, des

verlangten Sicherheitsniveaus sowie desrelevanten Zeithorizonts die Wertschwankungsreserveermittelt, welche mit

hinreichender Sicherheit eine geforderte Minimalverzinsung der gebundenenVorsorgekapitalien ermöglicht.

Die Zielgrösse der Wertschwankungsreserve wird in Prozent der Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen

ausgedrückt.

Die Zielgrösse der Wertschwankungsreserve wird periodisch überprüft und,falls nötig, angepasst. Die Zielgrösse der

Wertschwankungsreserve wird protokollarisch festgehalten.

Basierend auf der Anlagestrategie und der strategischen Asset Allocation hat der Experte für berufliche Vorsorge

folgende Zielgrösse der Wertschwankungsreserve in Prozenten der Verpflichtungen (Vorsorgekapitalien und

technische Rückstellungen) ermittelt:

= Zeitperiode 2 Jahre

= Sicherheitsniveau 98.5%

= Zielgrösse 19.6%
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